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Haushaltssatzung der Gemeinde Rethwisch 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 19.12.2016 die folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.602.800 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.675.400 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von  -72.600 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
1.528.100 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

1.484.900 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
0 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

488.000 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
1,11 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 310 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)            320 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer            330 v.H. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.  
 
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

 
 
 
Rethwisch, den 20.12.2016 
 

 
 
 

 
 Bürgermeister 
 Poppinga 
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V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rethwisch  

für das Haushaltsjahr 2017 
------------------------------------------------------------------- 

 
Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2017 ist neben der Gemeindeordnung die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Weiter war der Haushaltserlass 2017 des 
Innenministers vom 08.09.2016 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des 
Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 
08.09.2014. 
 

Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2015) sind vorläufig, da die Eröffnungsbilanz zum 
01.01.2015 und somit auch der Jahresabschluss für 2015 noch nicht vorliegen. 
 

Daher ist dieser Haushalt insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und 
Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwend-
ungen) weiter mit Unsicherheiten behaftet. 
 
 
 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohner 
 
Einwohner: 
 
a) nach der Volkszählung 1939 619 
 
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 903 
 
c) nach Zensus 2011 1.075 
 
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015) 1.127 
 
 
 
 
Größe des Gemeindegebietes 
 
Fläche: 
 
1.351 ha 
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Wirtschaftliche Struktur 
 
Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion. Größere Gewerbe-
betriebe sind nicht vorhanden. 
 
 
 
 
 
Übersicht der Rechnungsergebnisse 
 
Überschuss 2013: 187.103 EUR 
Überschuss 2014: 0 EUR 
2015: liegt noch nicht vor 
 
 
 
 
 
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 
 
Von den 23 Gewerbebetrieben zahlten 2015 
   7   Betriebe  (30 %) keine Gewerbesteuer 
   2   Betriebe  (  9 %) bis 1.000 EUR 
 12   Betriebe  (52 %) von 1.001 EUR bis 10.000 EUR 
   2   Betriebe  (  9 %) von 10.001 EUR bis 100.000 EUR 
Gewerbesteuer jährlich. 
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2013 2014 2015 2016 2017
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6
Grundsteuer A 31 31 35 35 35

Grundsteuer B 107 108 111 110 112

Gewerbesteuer 61 116 63 62 62
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 478 491 511 530 558

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 7 7 10 9 12

Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0

Hundesteuer 6 6 6 6 6

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuwei-
sungen 181 235 293 252 336

Sonderschlüsselzuweisungen 9 33 0 0 0
Schlüsselzuweisungen nach
§15 FAG 0 0 0 0 0

Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungs-
ausgleich (§31a FAG)

47 49 47 49 51

sonstige allgemeine Finanz-
zuwweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen 
Deckungsmittel: 927 1.076 1.076 1.053 1.172

Veränderung Vorjahr (in %) 16,1% 0,0% -2,1% 11,3%

Gewerbesteuerumlage 15 13 20 11 13

allgemeine Kreisumlage 291 325 351 370 374

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Amtsumlage 149 169 192 192 195

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen: 455 507 563 573 582

Veränderung Vorjahr (in %) 11,4% 11,0% 1,8% 1,6%
Überschuss im Produkt 611 472 569 513 480 590

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 
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Gemeinde Rethwisch 
 
Geplante Investitionen 

 
 

 

FEUERWEHREN   

   

126x0.7831000 Bewegliches Vermögen  
(Digitalfunk / Kleidung) 

24.500 € 

 
 
 

KINDERKRIPPE  

   

36520.7851000 Ausbau Keller 50.000 € 
 
 
 

SCHMUTZWASSER  

   

53810. 7852044 Ausrüstung Kläranlage 15.000 € 
 
 
 

REGENWASSER  

   

53820. 7852000 Regenrückhaltebecken 120.000 € 
 
 
 

GEMEINDESTRRASSEN  

   

54100. 7852000 Dorfstraße  90.000 € 
54100.7831070 Erwerb Gemeindetrecker 40.000 € 
 
 
 

GEMEINSCHAFTSHAUS RETHWISCH  

   

57310.7831000 Bewegliches Vermögen  500 € 
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Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Nr. Produkt Bezeichnung 2015 2016 2017

EUR EUR EUR

1 12600 Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse 0 0 0

2 33100 Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege - Sozialverband 100 100 100

3 36200 Jugendarbeit - Zuschuss kirchliche Jugendarbeit 300 300 300

4 42100 Förd. d. Sports - Zuschuss Sportverein f. Jugendliche 2.700 2.700 2.700

Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Nr. Produkt Bezeichnung 2015 2016 2017

EUR EUR EUR

1 11120 Allg. Verwaltung - Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge 16 16 16

2 11120 Allg. Verwaltung - Schleswig-Holst. Gemeindetag 846 850 850

3 12600 Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband 990 900 900

Die Hebesätze für die Realsteuern liegen bei 310 / 320 / 330.
Die Hundesteuer beträgt 60,- bis 100,- EUR je Hund.

Die Schmutzwasserbeseitigung wird kostendeckend betrieben. 

Für die private Nutzung des Gemeinschaftshauses werden Gebühren erhoben.

 gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
 und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
 und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
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Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
 gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik

Die Gemeinde Rethwisch war in der Lage, durch Einahmen aus Grundstücksverkäufen Rücklagen zu bilden. 
Liquidität zur Bestreitung der Auszahlungen ist somit vorhanden.  
Vor allem durch den Ausweis der Abschreibungen im Rahmen der doppischen Buchführung erwirtschaftet die 
Gemeinde einen Fehlbetrag. Es wird in den kommenden Jahren darauf ankommen, wieder ausgeglichene 
Haushalte aufzustellen, um das Gemeindevermögen zu erhalten.
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Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  

1111 Gemeindeorgane 

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen  

1112 Allgemeine Verwaltung 

1113 Liegenschaftsverwaltung 

1261 Brandschutz Rethwischdorf 

1262 Brandschutz Klein Boden 

2100 Schulen  

2810 Heimat- / Kulturpflege 

3651 Kindergarten 

3652 Kinderkrippe 

4240 Sportplatz 

5310 Betrieb BHKW 

5381 Schmutzwasser 

5382 Regenwasser  

5410 Gemeindestrassen 

5731  Gemeinschaftshaus  

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  

1261 Brandschutz Rethwischdorf  
Die investiven Auszahlungen im 
Brandschutz sind als nehmende 
Konten in den jeweiligen De-
ckungskreis integriert. 
 
 
 1262 Brandschutz Klein Boden 
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Stellenplan 
(für Beamte und tariflich Beschäftigte) 

1) bedeutet die Anzahl der Personen 
2) bedeutet die Bewertung der Personen 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Stelle 

Amts- / Funktions-
bezeichnung 

im Vorjahr 
2016 

Tatsächliche 
Besetzung am 
30.06.2016 des 

Vorjahres 

im laufenden 
Haushaltsjahr 

2017 Bemerkungen 
      

1) 2) 1) 2) 1) 2) 

1  Raumpflegerin 
Kindergarten 0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

11,5 
Wochenstunden 

2  Hauswart 0,31 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,31 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,00 

gering-
fügig 

beschäf-
tigt 

12,18 
Wochenstunden 

3  Hauswartin 0,31 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,31 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,00 

gering-
fügig 

beschäf-
tigt 

12,18 
Wochenstunden 

4  Gemeindearbeiter 0,25 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,25 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,25 

gering-
fügig 

beschäf-
tigt 

9,89 
Wochenstunden 

5  Platzwart 0,28 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,28 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,28 

gering-
fügig 

beschäf-
tigt 

10,82 
Wochenstunden 

6  Raumpflegerin 
Kindergarten 0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

11,5 
Wochenstunden 

         

  Gesamt 1,73       1,73       1,11             
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Gemeinde Rethwisch 
 
Investitionsprogramm 

 
 
 
 

Planungsjahr 2020 
 

  

   

12610.7831070 Tragkraftspritze 12.000 € 
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